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Im Brennpunkt

von rund 25 Millionen Franken.
Diese Mittel sind in den nidchsten
Jahren nur aufzubringen, wenn die
Wiederbelebung der Kartause als

gesamtschweizerische Aufgabe
verstanden und angepackt wird.
Der Schweizer Heimatschutz und
der Schweizerische Bund fiir Na-
turschutz wollen mit ihrer Talerak-
tion 1977 wesentlich zum Verstiand-
nis des nicht alltdglichen Anliegens
beitragen und zusammen mit der
Schweizer Bevolkerung mithelfen,

der Kartause eine Zukunft zu si-
chern. Jiirg Ganz

Oben links: Zu einem Kartiuserkloster
gehoren die Hiiuschen, in denen je ein
Maénch fiir sich lebte, arbeitete und bete-
te. Unten links: Der Essraum ist durch
Tifer und Kassettendecke aus dem Jah-
re 1673 ausgezeichnet und wird von
einem Kachelofen aus der Winterthurer
Werkstiitte Pfau erwiirmt. Oben rechts:
Die spiitgotische Kirche von 1553 trigt
zugleich den jiingsten Schmuck: lichtbe-
schwingten Rokoko (Bilder: Thurgauer
Denkmalpflege).

Im ganzen positiv

Kurz vor der Ferienzeit hat der Bun-
desrat allen interessierten Kreisen
des Landes einen neuen Entwurf fiir
ein Bundesgeset: iiber die Raumpla-
nung vorgelegt. In die Vernehmlas-
sung einbezogen ist auch der
Schweizer Heimatschutz (SHS), der
das Papier zurzeit mit seinen Kanto-
nalsektionen kritisch priift.
Schon heute darf bemerkt werden,
dass sich der neue Gesetzesentwurf
durch Kiirze und Ubersichtlichkeit
auszeichnet. Erist als Rahmengeseiz
aufgebaut, das auf foderalistische
Weise die Koordination der raum-
planerischen Tdtigkeiten zwischen
den Kantonen einerseits und dem
Bund andererseits in 40 Artikeln re-
gelt. Aus der Sicht des SHS ist auf-
grundvon Art. 22 quater der Bundes-
verfassung eine gesetzliche Ordnung
der wohnlich zu gestaltenden Sied-
lungen zum Schutze der natiirlichen
Lebensgrundlagen (Boden, Luft,
Wasser, Wald und Landschaft) er-
forderlich. Der unterbreitete Geset-
zesvorschlag trdagt mit seinen ver-
stindlichen  Planungsgrundsdtzen
diesem Auftrag Rechnung.
Zur Wahrung der Heimat- und Na-
turschutzelemente wirdin Art. 20 des
Entwurfes die Grundlage zur Schaf-
fung von Schutzzonen festgehalten.
Demnach umfassen Schutzzonen:
1. die Gewdisser und ihre Ufer,
2. besonders schone und wertvolle
Landschaften
3. regional oder national bedeutende
Orisbilder, historische Stdtten so-
wie Natur- und Kulturdenkmdler.
Das Rechtsinstrument zum Schutze
wichtiger Ortsbilder und Landschaf-
ten ist damit grundsdtzlich gegeben.
Die national oder regional weniger
bedeutenden sowie die lokalen Ob-
Jjekte miissen nach wie vor auf kanito-
naler und kommunaler Ebene ge-
pflegt werden. Der Heimatschutz hat
deshalb bei Kantonen und Gemein-
den durch sein Wirken weiterhin die
harmonische Besiedlung und Wohn-
lichkeit krdftig zu fordern.
Bruno A.Kldush



	Im ganzen positiv : [neuer Gesetzesentwurf für Raumplanung]

